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ckelte und IT-basierte Verwaltungsplatt-
form „DbAV-Service“.

Automatisierte und  
juristisch geprüfte Verwaltung

Ob Vertragsverwaltung, laufende Ver-
waltung, Unverfallbarkeitsberechnun-
gen, Abbildung von Versorgungswerks-
gestaltungen – die „DbAV-Service“  
garantiert eine allumfassende Adminis-
tration mit integriertem Datenaustausch 
und gegebenenfalls notwendiger 
Schnittstellenanbindung. Der Vergan-
genheit angehören werden daher zum 
Beispiel Probleme bei der Datenüber-
mittlung zur Rückstellungsberechnung 
von Pensionsverpflichtungen zum Bi-
lanzstichtag, fehlerhafte Aufzeichnung 
von entsprechenden Personenbestän-
den und lange Beantwortungszeiten 
von Informationsanfragen.

Die Plattform eignet sich für Arbeitge-
ber, Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsgesellschaften, Rechtsanwalts- 
und Steuerberatungssozietäten sowie 
Entgeltabrechner. Die Nutzung lässt 
sich – je nach Kenntnis und Möglich-
keiten – für jeden Teilnehmer frei ge-
stalten.

Technische Grundlagen 

Im Rahmen der eingesetzten und 
selbstentwickelten IT- und Software-
Technologien wird eine hochmoderne, 
voll redundante Technik eingesetzt, wel-
che den DIN Bestimmungen nach dem 
Informationssicherheitsmanagement 
ISO 27001 und dem Qualitätsmanage-
ment nach DIN 9001:2008 entspricht. 
Ausgestattet mit Zugangskontrolle, Glas-
faserkabelanbindung, Klimatisierung, 
Brandschutz, Backupcenter, USV, Not-
stromdiesel, Videoüberwachung und 
Notfallprogrammen werden sämtliche 
Daten vor den Risiken der digitalen 
Welt geschützt.

In Kooperation mit ihren Partnerunter-
nehmen Hartl EDV e. K., IBECON GmbH 
und der Multidata Deutschland Ver-
triebs GmbH gewährleistet das Mutter-
haus als Inhaber der Marke „Deutscher 
bAV Service“ die jeweils erforderlichen 
Rechenzentrumskapazitäten und -sicher-
heiten gemäß den gesetzlichen Vorga-
ben sowie die technischen und organi-
satorischen Anforderungen nach § 9 
BDSG und § 25a KWG. V&S

Tatsache ist, dass in der Praxis 
genutzte IT-Verwaltungen oft-
mals fehlerhaft sind. Die für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
aber auch für die damit betrau-
ten Berater, fatale Situation 
führt im Geschäfts- und Kanz-
leialltag zu Differenzen in der 
Höhe der ausgezahlten Be-
triebsrenten und in der Konse-
quenz regelmäßig zu Haftungs-
problemen. Damit stehen nicht 
nur Geschäftsführer, Personal-
leiter und Betriebsräte vor der 
unausweichlichen Frage einer 
gesetzeskonformen IT-Lösung 
für die bAV-Verwaltung. (Red.)

Die Kenston Services GmbH hat diese 
Problematik frühzeitig erkannt und den 
markenrechtlich geschützten Sonderge-
schäftsbereich Deutscher bAV Service 
initiiert. 

Ein Schlüsselelement ist hier eine  
eigens entwickelte Softwarelösung 
„DbAV-Service“, mit der die Verwaltung 
der Betriebsrenten haftungssicher aus-
gelagert werden kann. Den verantwort-
lichen Arbeitgebern werden höchste 
Sicherheitsstandards und Gesetzeskon-
formität garantiert.

Sondergeschäftsbereich  
„Betriebsrentenverwaltung“

Das Besondere ist, dass über den  
Service hinaus die Koordinierung und 
Gewährleistung einer ganzheitlichen 
Beratungsabwicklung im Rahmen der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
ermöglicht wird. Dies schließt auch die 
integrierte umfassende Rechtssicherheit 

von Unternehmen aus allen Bereichen 
ein, egal ob es sich um eine Ein-Mann-
GmbH oder auch ein börsennotiertes 
Dax-Unternehmen handelt.

Denn neben den enormen IT-Verwal-
tungsanforderungen sind auch die kom-
plexen rechtlichen Anforderungen an 
die bAV für Unternehmen zumeist 
kaum noch nachzuvollziehende Pflicht-
aufgaben. 

Das Ergebnis dieser Zustandsbeschrei-
bung ist aktuell in allen Unterneh-
mensbereichen sichtbar: fehlerhafte 
Da tenverwaltung, nicht ausgereifte 
Informationsquellen für Arbeitnehmer, 
unstrukturierte Datenprozesse mit wei-
teren beteiligten Dienstleistern und 
fehlerhafte Entgeltabrechnungsabwick-
lungen, um die wichtigsten zu nennen. 
Die Grundlage der angebotenen On-
linelösung ist eine eigens dafür entwi-

IT-Service für bAV-Verantwortliche – Beispiel Kenston

Verwaltung der Betriebsrentner 
garantiert Haftungsfreistellung
Peter Hartl

Peter Hartl, Inhaber, Systemhaus Hartl 
EDV e. K., Neßlbach, Partner Deutscher 
bAV Service

www.dbav-hartl.de

In den vergangenen zwei Jahren ist ein stetiger Anstieg von Auseinanderset-
zungen und Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern beziehungsweise Betriebsrent-
nern mit ihren (ehemaligen) Arbeitgebern nicht nur hinsichtlich der Höhe der 
Anwartschaften und der Anpassung von laufenden Pensionen zu verzeichnen. 
Hintergrund dieser Problematik ist, dass die vertraglich zugesagten Rahmen-
bedingungen zur Ermittlung der Rentenansprüche oft nicht mit den unterneh-
mensinternen IT-Aufzeichnungen übereinstimmen.
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